
Deitere Crörterungen ZUr römiſchen rage
rotz der unwiderſtehlichen ra mit welcher der ſchreckliche rieg Sinnen

und Trachten der enſ

ei auf ſich konzentriert, hat ſich das Inter⸗
eſſe weiter Kreiſe der Erörterung der römi  en rage noch nicht

leſe Erörterung geht ielmehr ſowohl auf katholiſcher als auf
proteſtantiſcher eite lebhaft weiter 1. eig dieſer ſfer erfreulicherweiſe,
wie ebhaft ſich die Kinder der I* die Lage ihres gemeinſamen
Vaters ſorgen, ſo offenbaren die Außerungen proteſtantiſcher Publiziſten
andauernd eine Wertſchätzung und ein Wohlwollen, die antbare An⸗
erkennung verdienen.

Es dürfte ſich aher verlohnen, aus den neueren Erörterungen die
leitenden Geſichtspunkte auszuheben, werten und ſo die Iim September⸗
heft gebotene Darlegung ergänzen, Unſere eſer in dieſer igen
rage auf dem laufenden halten Hierbei ird ſich Gelegenheit ieten,
eine eite der rage nachzutragen, in der erwähnten Darlegung
abſichtlich ausgeſchieden Urde, deren Au  eidung jedoch, wie der Ver⸗
auf der Diskuſſion zeigte, mancher eine abgerundete und 18
ausgeglichene rfaſſung des ganzen Problemkomplexes erſchwerte.

Von den Außerungen des Kardinalſtaatsſekretärs vom Juli 1915
ausgehend, der ardina ausdrücklich als die Auffaſſung des Heiligen
Vaters rte Ale I pensiero del AnbO Padre), zeigte ich, daß
dieſer VN ho  üge Wohlwollen für das hartbedrängte Italien in den
etzigen, beraus ſchwierigen, durch den furchtbaren rieg geſchaffenen
Verhältniſſen die durchaus gebotene eſſerung ſeiner unwürdigen Lage

verzeichne hier die bedeutenderen dieſer Erörterungen: Müller, Die
völkerrechtliche Stellung des Papſtes und die Friedenskonferenzen U. 234)
Einſiedeln 1916; em in der „Kölniſchen Volkszeitung“ vom und

September 1916, Nr. 752, 756; Sinthern un den „Neuen Zürcher
Nachrichten“ vom Oktober 1916, Nr. 284, zweites ◻

5 von Lama in
der „Augsburger Poſtzeitung“ vom Oktober 1916, Nr. 458 Lulves in
der „Deutſchen Revue“ 1916, Dezemberheft; Köhler In der „Chriſtlichen
Welt“ vom Dezember 1916, Nr. 5 Civilta Cattolica vom 21 Oktober
1916 VOI 4, quad. 1592, 136—146
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482 eitere Erörterungen zur römiſchen Frage

weder durch fremde Waffengewalt noch mit großen Schwierigkeiten der
beſtehenden italieniſchen Regierung herbeizuführen beabſichtige. Aus dieſen
Erklärungen laubte ich herleiten zu önnen, daß Seine Heiligkeit zur
Zeit eder die Wiederherſtellung des Kirchenſtaates bon 1816 noch die
Rückgabe der ganzen Rom bon der italieniſchen Regierung ordere
und rwarte. Weiterhin ma ich auf die Schwierigkeiten aufmerkſam,
we der Regierung el die bei verſchiedenen Gelegenheiten zur eſſerung
der Lage des eiligen Vaters vorgeſchlagene Rückgabe des rechten Tiber⸗
Ufer und eines Landſtreifens bis zum Meer im gegenwärtigen Augenblicke
bereiten Tde.

Anderſeits mußten wir zugunſten des Papſtes mit allem Nachdruck
auf der Notwendigkeit einer wahren und offenkundigen weltlichen Souve⸗
änität über ein beim II des Petrus gelegenes Territorium be⸗
tehen, da ſie ſowohl bon der Tde der geiſtlichen Souveränität als au
b0 der ihrer Betätigung unerläßlichen Unabhängigkeit gefordert wird.
egen teſe Forderung Urde bon national⸗italieniſcher eite unabläſſig
die mit einer ſolchen Leiſtung angebli verbundene Minderung der terri⸗
torialen Einheit und Unveräußerlichkei ins Feld geführt. Es le: aher
eboten, auf ein Mindeſtmaß einer ſolchen territorialen Leiſtung hinzuweiſen,
wie ſie das geeinigte Königreich dem Fürſtentum Monaco Und der Republik
San Marino, doch wohl ohne Einbuße jener territorialen Einheit Und
Unveräußerlichkeit, zugeſtanden und dem eiligen ater mit aller
Leichtigkeit zugeſtehen konnte

Dieſer Hinweis zunächſt dazu dienen, eine übliche ſtereotype
Ausflucht beſeitigen; jedo in keiner eiſe, wie ausdrücklich emerkt
wurde !, „ein den Entſchließungen des eiligen Vaters borauseilender
or  ag ſein“. Noch viel weniger eruhte dieſer Hinweis oder gar der

Septemberartikel auf einem Auftrag oder auch nur auf einer An⸗
regung bon irgendeiner autoritativen eite, wie ich bor kurzem ausdrücklich
rklärt 2  * habe

Die weitere achliche Erörterung jenes Hinweiſes inbolvierte nicht not
wendig die rage nach dem Mindeſtma der Forderungen vbon ſeiten des
eiligen Vaters, das ei die rage nach dem Ausmaß weltlicher Sou⸗
veränität, mit welchem S ſich vorerſt zu einiger Beſſerung ſeiner Lage NVN

1 lehe dieſe Zeitſchrift 91 (1916) 521
„Kölniſche Volkszeitung“ vom 21 Dezember 1916, Nr 1021; „Germania“

Hm 21 ezember 1916, Nr. 591
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Erwartung beſſerer Zeiten zufrieden geben  unte oder Eingedenk
der in ehr entſchiedenen Ausdrücken erfolgten Abmahnung des Kardinals
Cſernoch laubte ich in die Erörterung dieſer rage und dieſes indeſt⸗
maße nicht eintreten en Und er  rte mehrma ausdrücklich, daß
die Entſcheidung über dieſen un dem Papſte allein zuſtehe und bor⸗
ehalten leihen müſſe

leſe Zurückhaltung gab, wie ich nachträglich ah, nia zu Irrungen
und Mißverſtändniſſen, indem mehrfach das, was nur als ein Mindeſtmaß
des bon der italieniſchen Regierung erwartenden Angebotes gedacht und
vorgelegt worden Wwar, trotz aller Vorbehalte auch als ein Mindeſtmaß
aufgefaßt Uund bezeichnet wurde, mit welchem ſich enedi begnügen nune
und olle

Es ird empfehlen, das dort Ausgeſchalteie hier nachzutragen
werde daher mit aller ſchuldigen ckſichtnahme auf die eventuelle

Entſcheidung des eiligen Vaters die Geſichts und Lehrpunkte unſern
Leſern vorlegen, für die theoretiſche Beurteilung des mfange und
der juriſtiſchen Geſtaltung des Kirchenſtaates bon theologiſcher und lano⸗
niſtiſcher elte ereits ng aufgeſtellt und vorgetragen wurden. ieſe
Darlegung dürfte auch geeignet ſein, die katholiſchen Dingen ferner ſtehenden
eſer bon dem ſo eit verbreiteten Aberglauben an eine gre  8 und maßloſe
Machtvollkommenheit des Papſtes bewahren oder befreien. Wir 4
warten bom Papſte m dieſer wichtigen Sache die endgültige Entſcheidung,
und ſie muß auf einer weiten, freien gar vieler Möglichkeiten mit
großer perſönlicher Verantwortlichkeit eingezeichnet werden. Trotzdem können
wir ereits die Grenzen ngeben, innerhalb deren die maßgebende Linie
gezogen werden ird und werden muß Sie muß innerhalb der aus den
Glaubensquellen feſtgeſtellten Sätze und der aus dieſen hergeleiteten Wahr⸗
heiten verlaufen. übrigen habe ich für dieſe Darlegung nur das
weiterzuführen, was ich ereits im Septemberartikel! über die grundlegende
rage über die Notwendigkeit eines Kirchenſtaates, ausgeführt habe

Zur gr  eren Klarheit dürfte 6 ſich empfehlen, die rage nach der
Ausdehnung, nach dem Ausmaße der zur Betätigung der geiſtlichen Sou⸗
veränität erforderlichen weltlichen Souberänität für drei öglich
keiten oder Vorausſetzungen beantworten

te Zeitſchrift 91 (1916) 517
33*
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Fragen wir aher zunächſt elches iſt das Ausmaß weltlicher Sou⸗
veränität, das zur Betätigung der geiſtlichen Un für ich, ohne
Rückſicht auf irgendwelche äußere Hemmungen, erforderlich iſt?

Auf leſe rage antworten die Theologen und Kanoniſten! mit aller
wünſchen

erten arhei und Beſtimmtheit. Ihre Aufſtellungen gehen
vbon dem Fundamentalſatz aus, daß dem Oberhaupt der WV von dem
göttlichem Stifter mit ſeiner Sendung alle deren Betätigung erforder⸗
en Pflichten und übertragen wurden Von dieſen Pflichten und
Rechten greifen gar manche, wie die Ir ſelbſt, auf das weltliche Gebiet
über, auf dem alſo der das für ſeine Sendung Erforderliche nicht
nur beanſpruchen kann, ondern auch beanſpruchen muß; und zwar kann

dies nicht nur nach Maßgabe des Unerläßlichen zum eſtehen, ondern
auch des Genügenden Uund zur vollen Auswirkung Geeigneten.

Die Verwirklichung dieſes 0  2. nach der Uuns be  igenden Rich
tung die Beſchaffung des erforderlichen USmaße diesſeitigen, mate:
riellen Mitteln, an Lebens und Betätigungsbedingungen, nahm nach der
Katakombenzeit und dem iege Konſtantins die beſondere, über die IV
wachende Vorſehung ſelbſt In aſt ſicht⸗ und greifbarer eiſe an ſich, durch
die Anbahnung uUund den Ausbau eines jenen Anforderungen entſprechenden
Kirchenſtaates hne Zweifel ntſprach dieſer allen weſentlichen Anforde⸗
rungen owohl nach innen für die Entfaltung der zur Leitung der Geſamt⸗
I nötigen Maßnahmen als auch m ezug auf die äußere, politiſche
Unabhängigkeit, olange Italien eine Anzahl kleinerer, ſich gegenſeitig VN
einem gewiſſen Gleichgewichte haltender Staaten Ufwies Wir aben aher
V dem Ausmaß Und in der Geſtaltung dieſes für Jahrhunderte dem Papſte
zugewieſenen Kirchenſtaates annähernd eine tatſächliche hiſtoriſche Ver⸗
körperung, ein konkretes Maß eſſen, was dem Oberhaupt der 1 zur
Betätigung ſeiner Sendung — weltlicher Herrſchaft gebührt.

Uzßer dieſem verkörperten aß, welches uUuns die bor Ugen
ſtellt, hat die Theologie und das Kirchenrecht aus den einzelnen Funktionen,
aus  · welchen ſich die Regierung der Geſamtkirche zuſammenſetzt, eine eihe

1 Cavagnis, Institutiones juris publici“. Romae, III (1906) I. 446 899.
Wernz, Ius decretalium“. Romae, II (1906), 338, 603 89. Pal-

mieri, Tractatus de Romano Pontifice CU prolegomeno de Ecclesia Prato
1902 Straub, De Heclesia Christi. Oeniponte 1912, 1136 89g.
Pinchetti-Sanmarchi, Guida diplomatica eéecelesiastica. Roma 1903, 119 S.
171 899. 307 899. Giobbio, Lezioni di diplomazia ecelesiastica. Roma (1899)
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bon Forderungen hergeleitet und zuſammengeſtellt auf das Gebiet
der We  el übergreifen ieſe umſchreiben das theoretiſche Ausmaß
der dem Oberhaupte der nötigen weltlichen Herrſchaft Von dieſen
Forderungen ſind nicht alle glei ringli Und ihrer Ausdehnung nicht
alle glei charf rotzdem en ſie ſich auf das Geographiſche
übertragen, ihrer Zuſammenfaſſung etwa mit dem Kirchenſtaat
von 1816

Vor allem wird mit Nachdruck für das Oberhaupt der Kirche einne
wahre Uund irkliche Souveränität gefordert Mit der orge
etraut durch Belehrung, Leitung und ſakramentale Gnadenſpendung die
Menſchheit nach den liebevollen en des Heilandes ihrem höchſten,
ewigen Wohl zuzuführen, darf der durch keine Macht und keine
Rückſichtnahme auf ein minder ohe Gut Streben nach dem öchſten
behindert werden Wie dieſes Ziel nicht niedrigeren, dies⸗
ſeitigen Untergeordnet werden darf, ſo darf auch der vbon ott geſetzte
Tderer höchſten Zieles nicht durch Abhängigkeit und Untertanſchaft
Unter jene gehemmt Uund abgelenkt werden deren Sendung und Autorität
auf Zeitliches abzielt Das Oberhaupt der W hat ſeine Sendung,
unabhängig bon aller weltlichen Gewalt bom Herrn der Welt rhalten;
＋2 muß ſie aher auch unabhängig bon aller weltlichen Gewalt bewahren
und auswirken darf ſie nicht eigenmächtig olchen Gewalt unterwerfen
Es ordert alſo die Rückſicht ſowohl auf den Gründer der IV als auf
den Zweck der geiſtlichen Souveränität ihre Oberhaupte deſſen völlige
Unabhängigkeit leſe völlige Unabhängigkeit iſt nur möglich bei tat⸗
f  er voller weltlicher Souveränität

Dasſelbe ordert aber auch die notwendige Rückſicht auf die vbon ihm
Geleiteten Sie en wiſſen, daß ihr geiſtliches Oberhaupt ohne Rück⸗
ſicht auf Irdi ches ohne Beeinfluſſung von ſeiten Idi  er Mächte ſeiner
ehre Und Leitung einzig auf ihr ewiges Wohl abzielt Ferner bedarf
der zur Leitung der V entſprechenden Zahl vbon Hilfs⸗
kräften, deren Wahl Und Verwendung gleichfalls nur vbom Intereſſe
ſeiner Sendung geleite ſein darf leſe Hi  1  e el müſſen glei
falls dem Maße, m welchem ſie an der Leitung der WV teilnehmen,
auch an deren Unabhängigkeit teilhaben, dürfen nicht durch Abhängigkeit
anderen Einflüſſen unterworfen ſein !

1 lehe das Rundſchreiben des Kardinals Rampolla le Nunzien vom
uni 1887 bei Pinchetti d. dQ. 142, N.
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chon aus allem dieſem ergibt ſich die Notwendigkeit eines weltlichen
Gebietes bon einem gewiſſen Ausmaß; eines Gebietes mit einer genügenden
Bevölkerung, die der kirchlichen Verwaltung nötigen Hi  x
(Beamten) ſtellen kann r; eines Gebietes, das in ſich und durch ſich mit
genügender Unabhängigkeit beſtehen kann, ohne bon den umliegenden Staaten
m Welthändel berwickelt werden, ſeine geiſtliche Beſtimmung
er beeinträchtigen müßten

An teſe grundlegenden Anforderungen ſchließe ſich eine eihe anderer ?2
Der Kirchenſtaat bon einem ſolchen en wir nach obiger Dar:

legung ſprechen muß den Mittelpun der geſamten Weltkirche ilden,
muß den zum Stuhle etri pilgernden Gläubigen und Kirchenfürſten das
Ir eben V muſtergültiger Geſtaltung vorführen; muß ihnen die
geiſtliche Souveränität m einer ihrer ITde und Sendung entſprechenden
Ußeren Erſcheinung zeigen Auch die Ußeren Und bürgerlichen Einrichtungen
die Kirchen, Schulen, er, Pilgerhäuſer uſw en Sitze des Papſt
ums den ſegensreichen Einfluß erfahren, den die IV vermöge ihrer 4*

habenen Sendung vermitteln erufen iſt Das Oberhaupt der W muß
auf ſeinem Gebiete auch Platz aben für die bei ihm akkreditierten Geſandten
fremder für die zur geeigneten Einwirkung auf weite elle der
Chriſtenheit ſo wichtigen Bildungsanſtalten des Klerus, für die zur Leitung
der Tden und Kongregationen erforderlichen Zentral⸗Ordenshäuſer Der
Papſt muß aus ſeinen, durch keine remden politiſchen Abhängigkeits⸗
ver  ni  e ver  igen Untertanen Nunzien Und Legaten, VN gewiſſen
en Kirchenfürſten und Ordensobere auswählen und ausſenden önnen,

Endlichdie nuUur bon ihm ngig ſind, nur ſeiner Sendung dienen.
muß die für leſe we erforderlichen ittel Iim weſentlichen aus
dem Eigenen, aus ſeinem Gebiete chöpfen ohne Abhängigkeit dbon anderer
eite. Hieraus iſt erſichtlich, daß das bon dieſer theoretiſchen Erörterung
geforderte Ausmaß annähernd mit dem hiſtoriſchen, bon der Vorſehung
geſtalteten Kirchenſtaat übereinſtimmt, wenigſtens für die Zeit, VN welcher
die politiſche Lage Ni Italien die althergebrachte Qr.

Dieſe Darlegung der auf unſern Gegenſtand bezüglichen theologiſchen
und kanoniſtiſchen el  e dürfte aber auch hinlänglich klargeſte aben,

IV

icherſeits mit ſolchem Nachdruck auf der Notwendigkeit eines
1 Siehe hierüber Pinchetti Q. 142 442 468
2 Straub a. a. N. 1136 Pinchetti da. d. 132

Ebd 132, nota 5.
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Kirchenſtaates bon entſprechende Ausmaß eſtanden ird teſe Not
wendigkeit ird wWie ereits V  mwm  2  — Septemberheft er  nte, bon einigen
einfachhin für die der gegenwärtigen Weltordnung gegebene Lage der
Menſchheit (in Statu naturae lapsae) vbon andern nur für die
vorhandene politiſche Und oziale Lage derſelben behauptet Iſt nun auch
ieſe Notwendigkeit keine geoffenbarte ahrhei ſo iſt ſie doch mit ſolchen
Wahrheiten ſo enge verknüpft daß ſie keineswegs als emne freie Anſicht
bezeichnet werden kann, tlelmehr als ene den Glaubens quellen ſo be⸗
gründete ind bom kirchlichen Lehramt ſo deutlich ausgeſprochene ahrhei
gelten muß, daß ſie ohne Konflikt mit demſelben nicht Zweifel gezogen
werden kann Die wiederholten feierlichen Erklärungen Pius' und
ſeiner Nachfolger ! die beiden diesbezüglichen Sätze des abu die

den Jahren 1862 Und 1863 erfolgten feierlichen Zuſtimmungen der
Biſchöfe und Laien aus dem ganzen Tdekrei den Erklärungen u
verbürgen Uuns vollauf die ahrhei und Berechtigung dieſer kirchlichen ehre

Weiterhin dürfte obige Darlegung zeigen was bon den oft maßloſen
Sprüchen über die Ländergier der Päpſte halten iſt Es war für ſie

die ſi ihnen bietenden Gelegenheiten geeigneter Abrundung
oder erforderlichem Ausbau ihrer weltlichen errſcha benutzen da teſe
zum größten eil die zur Betätigung ihrer geiſtlichen Sendung nötige Vor⸗
bedingung war Ja ſie durften ſich nicht ami egnügen, durch ihren
Kirchenſtaat Unter den übrigen italieniſchen Kleinſtaaten em gewiſſes Gleich⸗
gewicht Und lerdur die für ihre geiſtlichen Uufgaben und für das Wohl
der ganzen Halbinſel nötige Ordnung und Ruhe ſicherzuſtellen“ mußten
telmehr auch aus demſelben Grunde vbon Italien die Vorherrſchaft jeder
roma nach Möglichkeit fernhalten Der Hinweis auf ieſe Amts⸗

darf bei gerechten Wertung der Länderpolitik der Päpſte
letzten Jahrtauſen nicht außer acht gelaſſen werden Der Papſt durfte nicht
der Kaplan Fürſten oder Königs, 10 auch nicht des Kaiſers ſein.
ami will jedo keiner eiſe die nepotiſtiſche Schwäche mancher
pſte beſchönigen, die den Ihrigen Kirchengut Opferten oder bei Erwerbungen

Siehe dieſelben geſammelt Schrift De eivili prineipatu
Romani Pontificis. Romae 1901

2 e Zeitſchrift 91 (1916) 517
leſe Zuſtimmungen füllen die fünfzehn dicken Bände des Sammelwerkes La

Sovranitaà temporale dei Romani Pontifiei propugnata nella integrità dal
suffragio dellꝰ rbe cattolico. Roma 1863; cta Sedis III 89. 84

Val. Cavagnis I. 446 447
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vbon weltlichem Gut ſi durch Unberechtigte Rückſichten auf die Ihrigen
leiten ließen

In dem bisher Geſagien beſchäftigten wir uns mit der Vergangen⸗
heit, mit der Theorie, wie ſie Uns Theologen und Kanoniſten in wohl⸗
begründeten en vortragen. Kommen wir = zur Gegenwart, zur
Wirklichkeit, für eren Geſtaltung Uuns die Vergangenheit Licht Uund die
Theorie die grundlegende Norm geben muß

Die politiſche Geſtaltung alien erfuhr bon 1859 bis 1870 eine
durchgreifende Anderung. An der ielza kleinerer Einheiten rat
der Nationalſtaat Es traten Deutſchland Und Italien 1  Mn die elte der
ſeit Jahrhunderten beſtehenden nationalen Großmächte: England, rank⸗
reich, Rußland Leider wurde bei Italien leſe Neubildung durch die
unſelige Verbindung mit den antichriſtlichen Kräften atheiſtiſcher Ver⸗
chwörer Uund religionsfeindlicher Freimaurer und durch ſchnöde und rutale
Vergewaltigung bon Glauben und Recht erblich eld  E Trotz
dieſer Belaſtung und dieſer abſtoßenden Gefolgſcha erwies und erweiſt
das ed nationaler inigung erſtaunliche Zug und Werbekraft ogar
in geiſtlichen Kreiſen Und erhallte der Kanonendonner der orta Pia m  2
olge der ſehr ung  1  en eitlage Und der verſchlagenen Politik der

Regierung ohne wirkſame roteſte bon ſeiten der leitenden Kreiſe
katholiſche Länder Urch das mit ausgeſu

er Schlauheit Und Hinterliſt
zuſammengedrechſelte Garantiegeſetz wurde die tatſächliche Unterdrückung
beſiegelt. Der Urde 3u einem rivilegierten Untertanen des
Königreichs oder einem ſtaatenloſen Fürſten herabgedrückt. ami war

reilich nicht der ſo eiße Uund ſo oft ausgeſprochene Garibaldis
uUnd azzinis erfüllt und die Kirche nicht vernichtet Immerhin efindet
ſie ſeitdem mit ihrem Oberhaupt In einer er erträglichen Notlage

Hiermit kommen wir zur weiten Vorausſetzung oder öglich  E
keit, für we wir die rage nach dem Ausmaß der dem Papſte uner  2  2
en weltlichen Herrſchaft beantworten aben den Zeiten, die
dem den hiſtoriſch erwachſenen oder bon den Zwecken der Ir
erforderten ſchmälerten oder entriſſen.

Auch ohne weltliche Herrſchaft kann die Ir beſtehen, kann der
eine geiſtliche Souveränität Usüben Das eigten die Jahrhunderte der

Vgl. dieſe Zeitſchrift 91 (1916) 508, Anm
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Katakomben das die Gefangenſchaft, in welche Napoleon Pius VII
ver Trotz chwerer Schädigung 1  iger Organe kann der en
einigermaßen beſtehen, aber nicht gedeihen, ſich nicht en  rechen entfalten
und betätigen Wir aben an der Hand der bon beſondern Vor⸗
ſehung geſtalteten des ehemaligen Kirchenſtaats und nach den
einſchlägigen theologiſchen und kanoniſtiſchen Leitſätzen das Ausmaß auf
gezeigt welches zum gebührenden und vollen eben und irken des ber
auptes der Kirche erforderli iſt Hieraus ergibt ſich daß kein
auf dieſes Maß unbedingt und abſolut verzichten kann CES teht nämlich
hier die voller Entfaltung ſeiner geiſtlichen Regierungsgewalt
Und das entſprechende Recht auf die dieſer Entfaltung erforderlichen
ittel und Vorbedingungen rage Dieſer und dieſes Rechtes
die ihm ott übertrug, kann ſich der nicht entäußern Hier han
delt 5 ſich um göttlichen uen und 9  1  e Anordnung, die kein
menſchlicher Wille nkommt

Das erforderliche Ausmaß weltlichem eſt iſt ndeſſen nicht mit
mathematiſcher Genauigkei Ferner kann der Verzicht vbon ſeiten
des Papſtes auf ein iellet wirklich erforderliches Teilmaß Unter Umſtänden
nicht abſolut ondern beſchränkt und bedingt ſein erzichte in
zu  ig, zuma enn ſie entſprechende Vorteile einbringen So rklärt ſich
die Abtretung vignons ſo die der nördlichen Provinzen mn Frieden von
Tolentino (1797) Avignon war nur mehr ene hiſtoriſche Erinnerung,
Und ſchwerwiegende Gründe prachen für en Aufgabe; die Abtretung
der Legationen bon Ferrara und Bologna war eine ſchwerer Stunde
aufgenötigte Abſchlagszahlung zur Rettung des Hauptteiles

Hieraus Tklärt ſich die Nachhaltigkeit mit der ius und ſeine
Nachfolger dem italieniſchen Nationalſtaate gegenüber auf der Rück⸗
gabe des hiſtoriſchen Kirchenſtaats Uund ſeit 1898 wenigſtens auf der Be⸗
chaffung ausreichenden Aquivalentes eſtanden, das den oben dar⸗
gelegten Anforderungen zur icherung der Tde Uund der Unabhängigkeit
des Papſtes entſpräche Ferner ergibt ſich, daß das weigen i betreff
der genannten Rückgabe durchaus nicht einem erzichte auf dieſen Kirchen⸗
ſtaat gleichkommt oder ſolchen einſchließt, da nach obigem ſolcher
Verzicht ausgeſchloſſen iſt, hebor nicht anderer Weiſe rforder⸗
niſſen genügt ird

Dieſes unentwegte Feſthalten des prinzipiellen Standpunktes chließt
edo Verhandlungen und ommen zum we teilweiſer Beſſerung
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der ſehr bedauernswerten, durch die Garantiegeſetze geſchaffenen Lage nicht
aus; V Gegenteil macht der iefere Sinn dieſes Feſthalte P8 dem Hei⸗
igen ater zur Pfli alle ſich ihm bietenden Gelegenheiten ſolchen
Verbeſſerungen nach Möglichkeit auszunutzen. Gegenwärtig könnte ihn
lellei die eſtigung, we die nationale inigung Neuitaliens ſowohl
Iim Konzern der politiſchen Großmächte als durch tiefgehende Sympathien
im ohne Zweifel gewonnen hat, veranlaſſen, an eine angſame und
ſtufenweiſe eſſerung ſeiner Lage denken In der Tat wurden die
Hinderniſſe, ſich einer vollſtändigen Wiederherſtellung des en
entgegenſtellen, mit jedem Jahr größer. Man ird dies bedauern, aber

darf e8 nicht mißkennen. Die Freude und Befriedigung der
nationalen inigung, der Bedeutung Neuitaliens, die Anteilnahme an

ſeinen Freuden Und Leiden wurde immer größer und tiefer; der Wett⸗
bewerb der Großmächte die italteni Bundesſcha immer lebhafter
und damit auch die ckſichtnahme auf en 0  en und Fürchten und
Trachten immer Wiitgehinder.

Zu dieſen Schwierigkeiten, welche die nationale inigung bon 1870
einer befriedigenden Loͤſung der damals entſtandenen romi  en rage ent⸗
gegenſtellt, kamen 1915 mit der Kriegserklärung alien neue, ſchwere
Verwicklungen und belaſteten den eiligen ater mit einer Maſſe dornen⸗
voller Sorgen und Fragen Durch ſie kommen wir zur ritten und
vollen, zur gegenwärtigen Vorausſetzung, der über  weren
Kriegslage, V der bei ihrer Dringlichkeit die ömiſche rage nicht ruhen
darf Hiermit kehren wir zur Situation unſeres September⸗Artikels zur
dem wir durch Vorſtehendes m der eingangs bezeichneten Richtung die
wünſchenswerte Ergänzung egeben aben

Hier aben wir nun den Vorteil, daß uns einige are und eſtimmte
Außerungen Benedikts und ſeines taatsſekretärs als Leitſterne dienen.
Allerdings en wir uns elbſtverſtändlich bei der Wertung und Deutung
dieſer Außerungen die Grundſätze erinnern, wir oben für die erſte
Vorausſetzung nach dem Vorgang der Theologen und Kanoniſten auf
geſtellt aben Wir dürfen m ieſe Außerungen nicht einen formellen
oder abſoluten Verzicht auf den hiſtoriſchen Kirchenſtaat oder auf ein
ihm entſprechendes Aquivalent hineinleſen. Sie beſagen nur, , Bene⸗
dikt In Anbetracht der en Neutrali ſich gem ſeiner
geiſtlichen Sendung auch Italien gegenüber zur gemacht hat, N
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dieſer Kriegslage nicht ordere Sodann dürfte es ſich wohl nur um

Beſſerung ſeiner gegenwärtigen Lage, nicht Unmittelbar die Schaffung
definitiven, allen berechtigten Anforderungen ntſprechenden Lage han⸗

deln leſe bleibt vorbehalten und muß vorbehalten leihen C würde
alſo hier nur ene einſtweilige Abſchlagszahlung durch die Beſeitigung der
unwürdigſten und drückendſten Seiten ſeiner gegenwärtigen Lage angeſtrebt
Aber auch für dieſen Zweck will enedi Im gegenwärtigen Augenblick Im

Hinblick auf ſeine auch Italien gegenüber einzuhaltende Neutrali ni
verlangen, was bon der italieniſchen Regierung nur durch Waffengewalt
erzwingen wäre, 10 ni en Leiſtung ihr ernſte Schwierigkeiten bereiten
könnte Offenbar widerſtreitet ihm noch ſo berechtigte Forderungen

ſeinen eigenen Gunſten Augenblick erheben, dem Europa
bon Blutſtrömen erötet iſt und ſein eigenes ung  1  E Vaterland dbon
auſend en edrückt wird Aber dieſem Augenblick bezeichnet

eme wahre, offenkundige, Souveränität als er Uund ng⸗
iche Bedingung der ſo nötigen Beſſerung ſeiner Lage

Dieſer letzten Forderung ſtellte die Regierung chon eit Jahren durch
ihre Preßorgane die Aus flucht nigegen, ſie die nationale und errie
oriale Einheit und Integrität des Königreiches an Um leſe
Ausflucht auszuräumen und ami die Möglichkeit Verhandlung
auf Grundlage der Gewährung wahren weltlichen Souveränität
anzubahnen! len es nützlich, die Regierung auf ein Mindeſtmaß ſolcher
Souveränität hinzuweiſen, welche ſie ohne die vbon ihr vorge e Be
einträchtigung dem Heiligen ater ge  ren kann ami war nicht M

Die Civiltaà d 143 ff beſteht mit beachten  erten Gründen auf der
ihr bereits 1904 von Brandi von Inchetti (a 171—239) verteidigten

eſe daß nach dem italieniſchen eſe wenigſtens nach den dem Garantiegeſetz
vorhergehenden Erlaſſen dem die volle e  1  E Souveränität des vati⸗
an  en Gebietes zuſtehen 2, gibt aber zu, daß die tatſächliche Wirklichkeit
das Verhalten der Regierung, dieſer eſe ielfach widerſtreite hielt mich, wie

meine Ausführungen erforderten, Mn dieſer Richtung N das tatſächliche Verhalten
der Regierung, N das W das Garantiegeſetz, der dieſer aterie vor.
iegende geſetzgeberiſche Akt ordert und vorausſetzt obgleich dies nicht aus⸗
drücklich ſagt Die Geneſis dieſer Gegenſätzlichkeit und amit deren Ver⸗
ſtändnis kann, wie ich chon früher (Bd 91 19161 508) hervorhob nur durch die
Vorge des Garantiegeſetzes und die nötigen Mitteilungen aus den
betreffenden Kammerverhandlungen In genügender eiſe klargelegt werden, weshalb
ich hier von m auf die den nächſten Heften folgenden Beiträge Noſtitz
Rienecks erweiſe.
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entfernteſten geſagt, daß dieſes bon der Regierung ei zu gewährende
Mindeſtmaß auch das Mindeſtmaß ſei, mit welchem der Heilige ater

vorerſt zufriedengeben nne. Dieſes Mindeſtmaß der Regierung
kundzugeben, iſt deſſen igenſte Sache, falls eLr ſich überhaupt einer
ſolchen ſtufenweiſe Beſſerung ſeiner Lage entſcheiden Entſchließt ſich
aber die Regierung zur Gewährung des angegebenen Mindeſtmaßes, ſo
kann ſie auch einem weiteren Ausmaß „dem nur wenige Quadratkilometer
umfaſſenden ebiete  4 Hoebers oder „einer leonini  en Stadt“ keine ⁵un⸗
überwindlichen“, Schwierigkeiten entgegenſetzen.

Nach obiger Darlegung dürfte es, wie ich hoffe, klar ſein, daß die
Kinder der Kirche allen run aben, die Löſung auch der römi  en
rage bertrauensvoll bon der inſicht und Selbſtloſigkeit des Heiligen
Vaters erwarten. Er ird weder zu wenig noch zu viel fordern Er
wird eder die ſäkularen des en Kirchenſtaates noch ſeinen
Anſpruch auf ein volles, den Anforderungen ſeiner geiſtlichen Souveränität
entſprechendes Aquivalent aufgeben. Es ſei dies hier noch ausdrücklich
hervorgehoben, obwohl ein ſolcher Verzicht für niemand in rage kommen
onnte, dem die grundlegenden theologiſchen Leitſätze dieſer aterie nicht
aus dem edächtni en  wunden Anderſeits iſt enedt nicht der
Mann, der ſich vbor den hochragenden Mauern der nationalen inhei VN
Klagen und Proteſten erſchöͤpfen ird oder dem rundſa huldigt Alles
oder ni Mit der ihm eigenen ruhigen Überlegung, ſeinem charfen
lick Und ſeiner Unbezwinglichen üUsdauer ird der Wiederaufrichtung
des ſeinem geiſtlichen Regimente ötigen Kirchenſtaates die erforderliche Zeit
und rd widmen. Die früher erwähnten öffentlichen Außerungen, die
privaten Mitteilungen und die Erklärungen ſeines Staatsſekretärs zeigen
uns, daß 1  m der Arbeit iſt Und deuten Uuns die Richtung, in die ſeine
Beſtrebungen gehen auf eine wahre, wohlverbürgte weltliche Souveränität
beim rabe des Petrus, ſei ſie auch als er Abſchlagszahlung vbon

geringerem Ausmaß, zur Beſeitigung der ſchreiendſte Mißlichkeiten ſeiner
gegenwärtigen Lage

Was dem beginnenden Kirchenſtaat Ausdehnung fe kann viel⸗

el wie ſchon Iim September⸗Artikel ausgeführt wurde, teilweiſe durch

Eine Überficht über die bereits gemachten Verſuche fiehe bei Pin
a. 424—440. 2—1
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internationale Garantien erſetzt werden 1. Ein weiteres Auskunftsmittel
rwähnt Pinchetti? In ſeiner reichhaltigen Studie Sollten ſich der weiteren
nötigen Ausdehnung des päpſtlichen ebiete allzu große Schwierigkeiten
entgegenſtellen, ſo könnte, wie manche glauben, das fragliche Gebiet M⸗
zwiſchen Unter der Verwaltung der Regierung bleiben, das Beſitzrecht aber
dem eiligen Stuhle zuſtehen; weshalb m dieſem Falle die italieniſchen
Verwaltungsbeamten dort ihre Befugniſſe im Namen Uund Auftrag des
Papſtes au  en würden

Doch dies alles ind Modalitäten, deren Beurteilung wir vertrauens⸗
voll dem Heiligen ater überlaſſen können und en Seine ache iſt

auch, zu entſcheiden, ob Verhandlungen mit der Regierung eraten und
ob ſie au  bo ind Zu Anfang jede der beiden letzten Pontifikate
nden wir eine 0  E, NUVi der von beiden Seiten eine Annäherung, eine
Verſtändigung geſucht wird. Cs iſt, als ob jeder orerſt einmal
ſeine eigene Hand 1 die arte Scheidewand egen müſſe, we das
traurige Jahr 1870 aufgerichte hat, oTr auf ſeine dealen Wünſche
und Hoffnungen einer eſſerung der Beziehungen verzichten kann. Schon
weimal ührten die Bemühungen keinem nennenswerten Reſultate und
ehrten ſowohl Leo XIIL als Pius X., da ſie die ötigen Vorbedingungen
nicht fanden, In die würdevolle roteſtſtellung zur der ſich Pius

Wenn auch Iim weſentlichen erfolglos, zeitigten dieſeentſchloſſen
Epochen und Bemühungen doch den Vorteil, daß ſie die Geneigthei der
Päpſte bekundeten, durch ſchwerwiegende pfer der 1870 geſchaffenen
Gegenſätzlichkeit wenigſtens ihre größten Schärfen nehmen.

In Beziehung auf Verhandlungen macht Benedikt, ſoviel wir
ſeinen Außerungen entnehmen können, leſelbe Unterſcheidung wiſchen der
großen ehrhei des italieniſchen Volkes und der treibenden und leitenden
Minderheit, wie ſie ſich jedem Fremden aufdrängte, der die letzten
en bor der Kriegserklärung VN Rom erlebte. Wie die große, wohl⸗
habendere und gebildetere ehrhei des italieniſchen Volkes bon der Teil⸗
nahme 1 dem Weltkriege ni wiſſen wo  e, ſo wäre ſie auch für eine

Vgl. dieſe Zeitſchrift 91 (1916) 524 Cavaguis a. a. 448. ine
internationale icherung wurde neuerdings vom König von Belgien zugunſten
ämtlicher leineren Staatengebilde angeregt.

436, I. 382 G klingt hier die ekannte Vikariatsidee Cavours und
Gladſtones wieder Dieſe Idee le ſchon rüh auf Schwierigkeiten, vgl. Ca-
vagnis d. N. 463.
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zufriedenſtellende Beſſerung der Lage des Papſtes ei haben ! Aber
ieſe große ehrhei ird nun chon ſeit der Mitte des vorigen Jahr
under gejagt und getrieben bon einer zahlenmäßig verhältnismäßig
geringen Clique gottloſer Revolutionäre und der freimaureriſchen Inter⸗
nationale, mit eld Uund Gewalt die ahlen, Ufe, Volks—
kundgebungen und antiklerikale etzen nach Bedarf ins Werk eten Hier
nden wir V ihrem traurigen Handwerke ergraute Religionshaſſer und
Pfaffenfreſſer, der IV Und ihrem Oberhaupte längſt Tod und
Verderben geſchworen aben, der elte bon Männern, e m dieſer
ſelben Poſe eit Jahren politiſche Bedeutung Und eine m

eloſe xiſtenz
gefunden aben Dieſe Vorherrſcha der hat zwar ihre Flut und
ihre  3 Ebbe, aber ſie hält nun doch chon allzulange die zu Beſſerem
fähige Und berufene ehrhei nieder. Auf leſe vergewaltigte ehrhei
„auf dieſes alieniſche Volk“, ſetzt der Heilige Qter ſeine Hoffnung und
jeder Kenner der italieniſchen Verhältniſſe ird ihm recht geben, daß nur
bon dieſer eite irgendwelche Hoffnung winkt Uund Beſſerung kommen
kann. So möge denn dieſem Volk gelingen, ſich dbon ſeinen wahren
Bedrückern befreien und ſeinem alteſten Fürſten, dem der Heiland und
eine über die V altende beſondere orſehung Italien Und Rom als
Wohn angewieſen hat, eine ſeiner Tde und Sendung entſprechende

Herrſchaft ſichern Dieſes Volk wenigſtens muß verſtehen, daß
mit der Ehre und dem Vorteil einer ſolchen Auserwählung die Vorſehung
605300 auch Pflichten auferlegt hat

Die Mentalität, mit der die italieniſchen Katholiken in den rieg gingen,
und das ſchwere Opfer, das ſie bei dieſer Gelegenheit brachten, ird von der
Civiltà Cattolica vom 21 Oktober 1916 (vol 4, quad 1592, 132) in beachtens⸗
werter Weiſe geſchildert Wir können ihre Ausfuhrungen m folgender Weiſe kurz
zuſammenfaſſen: Die italieniſchen Katholiken annten thre Gehorſamspflich gegen⸗
Üüber der beſtehenden Regierung, auch für den Fall, daß teſe einem von
ihnen aus e und edlen Gründen gefürchteten, ab E T nicht gen —4  29m1 einlt 77  ch
ungerech ten Krieg en  teen e (anche quando ' autoritaà suddetta intimi
una uerra da 881 dinanzi temuta Per alti nobilissimi principii, 10 evidenite-
meunte [auch Im rigina kurfiv! ingiusta). Deshulb uten ſie mit heroiſchem
Opfermut ihre Bürgerpflicht; aber ſie werden nie zugeben, daß ihr Blutopfer den
Zwecken einer verruchten dienſtbar gemacht und den mißbraucht
erde.


